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Diese StorFirst Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (die „Vereinbarung“) legt die Bedingungen für Ihre Nutzung 

der StorFirst Enterprise Archival Storage Software (die „Software“) und der zugehörigen Bedienungsanleitungen 

(die „Dokumentation“) fest. 
 
1. Lizenz. 

Mit dem Herunterladen der Software gewährt Ihnen Park Place Technologies, LLC und deren verbundene 

Unternehmen („Park Place“) hiermit eine nicht-exklusive, nicht-übertragbare Lizenz zur Nutzung der 

Software und der Dokumentation, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen: Sie dürfen (i) die Software auf 

einem einzelnen Computer verwenden und (ii) die Software zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken 

kopieren, vorausgesetzt, dass jede Kopie der Software alle rechtlichen Hinweise des Originalprodukts 

enthalten muss. 
 
Die Software kann bestimmte Plug-in-Komponenten („Plug-Ins“) enthalten. Sie dürfen diese Plug-Ins nur 

über die Software aufrufen oder anderweitig nutzen. Jede direkte Nutzung der Plug-Ins, einschließlich durch 

eine benutzerdefinierte oder eigengeschriebene Anwendung, ist verboten. 
 
2. Einschränkungen 

Sie dürfen nicht: (i) anderen Personen die Nutzung der Software gestatten, außer unter den oben genannten 

Bedingungen; (ii) die Software oder Dokumentation modifizieren, übersetzen, zurückentwickeln, 

dekompilieren, auseinandernehmen (es sei denn, diese Einschränkung ist gesetzlich ausdrücklich untersagt) 

oder abgeleitete Werke basierend auf der Software oder Dokumentation erstellen; (iii) die Software oder 

Dokumentation kopieren (außer zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken); (iv) die Software oder 

Dokumentation vermieten, verleasen, übertragen oder anderweitig Rechte an der Software oder 

Dokumentation weitergeben; oder (v) rechtliche Hinweise oder Etiketten auf der Software oder 

Dokumentation entfernen. 
 
Sie erklären sich damit einverstanden, die Software oder Dokumentation nur in einer Weise zu nutzen, die 

allen geltenden Gesetzen in den Rechtsgebieten entspricht, in denen Sie die Software oder Dokumentation 

verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, geltende Einschränkungen in Bezug auf Urheberrechte 

und andere Rechte an geistigem Eigentum. 
 
3. Kopien der Software und Dokumentation 

Wenn Sie die erste Kopie der Software elektronisch und eine zweite Kopie auf physischen Medien (z. B. CD, 

Diskette usw.) erhalten, darf die zweite Kopie ausschließlich zu Archivierungszwecken verwendet werden 

und darf nicht an andere Personen übertragen oder von ihnen genutzt werden. Diese Lizenz gewährt Ihnen 

keinerlei Rechte an Verbesserungen oder Updates. 
 

4. Eigentumsrechte 
Eigentum, Besitz, Rechte und geistige Eigentumsrechte an der Software und der Dokumentation verbleiben 

bei Park Place. Die Software ist durch die Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten und internationale 

Urheberrechtsverträge geschützt. Eigentum, Besitzrechte und geistige Eigentumsrechte an den über die 

Software zugänglichen Inhalten, einschließlich der in den Demonstrationsfeldern der Software gespeicherten 
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Inhalte, verbleiben beim jeweiligen Rechteinhaber und können durch geltende Urheberrechts- oder andere 

Gesetze geschützt sein. Diese Lizenz gewährt Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. 
 
5. Garantien und Haftung 

BEGRENZTE GARANTIE: Park Place garantiert, dass die Software, wenn sie wie beschrieben verwendet 

wird, für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab dem Datum Ihres Kaufs oder Abonnements der Software 

im Wesentlichen die in der Dokumentation beschriebene Funktionalität erreicht. Park Place garantiert jedoch 

nicht, dass Ihre Nutzung der Software ununterbrochen erfolgen wird oder dass der Betrieb der Software 

fehlerfrei ist. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE: SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, LEHNT PARK PLACE ALLE 

WEITEREN GARANTIEN AB, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, 

EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER 

MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF 

DIE SOFTWARE, DIE DOKUMENTATION ODER ANDERE BEGLEITENDE MATERIALIEN UND 

JEDE BEGLEITENDE HARDWARE. FALLS WÄHREND DES GARANTIEZEITRAUMS 

ÄNDERUNGEN AN DER SOFTWARE DURCH SIE VORGENOMMEN WERDEN; DAS 

SPEICHERMEDIUM EINEM UNFALL, MISSBRAUCH ODER UNSACHGEMÄßER NUTZUNG 

AUSGESETZT WIRD; ODER SIE GEGEN DIE BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG 

VERSTOßEN, ERLISCHT DIESE GARANTIE SOFORT. DIESE GARANTIE GILT NICHT, WENN DIE 

SOFTWARE AUF ODER IN VERBINDUNG MIT HARDWARE ODER SOFTWARE VERWENDET 

WIRD, DIE NICHT DIE UNMODIFIZIERTE VERSION DER SOFTWARE UND HARDWARE IST, DIE 

GEMÄß DER BESCHREIBUNG IN DER DOKUMENTATION VORGESEHEN IST. 
 
6. Rechte des Kunden 

Ihr einziges Rechtsmittel bei Verletzung dieser Garantie besteht nach eigenem Ermessen von Park Place darin: 

(i) Ihre defekten Speichermedien zu ersetzen; (ii) Ihnen mitzuteilen, wie Sie die in der Dokumentation 

beschriebene Funktionalität der Software durch ein anderes Verfahren, das von der in der Dokumentation 

beschriebenen Vorgehensweise abweicht, im Wesentlichen erreichen können; oder (iii) falls die oben 

genannten Maßnahmen unpraktisch sind, Ihnen die Lizenzgebühr, falls eine solche für die Software gezahlt 

wurde, zu erstatten. Reparierte, korrigierte oder ersetzte Software und Dokumentation werden durch diese 

begrenzte Garantie während der verbleibenden Laufzeit der Garantie für die ursprüngliche Software oder, 

falls länger, für dreißig (30) Tage ab dem Datum, an dem Park Place die reparierte oder ersetzte Software an 

Sie gesendet hat oder Ihnen mitgeteilt hat, wie Sie die Software so betreiben können, dass die in der 

Dokumentation beschriebene Funktionalität erreicht wird, abgedeckt, je nachdem, was zutrifft. Park Place ist 

nur dann verpflichtet, diese Garantie einzuhalten, wenn Sie Park Place innerhalb des geltenden 

Garantiezeitraums über das Problem mit der Software informieren und Nachweise über das Datum Ihres Kaufs 

oder Abonnements der Software vorlegen. 
 

7. Haftungsbeschränkung 
Unter keinen Umständen und unabhängig von der rechtlichen Theorie, sei es aus unerlaubter Handlung, 

Vertrag oder anderweitig, haftet Park Place Ihnen oder einer anderen Person gegenüber für indirekte, 

besondere, beiläufige oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schäden 

durch Verlust von Geschäftswert, Arbeitsunterbrechung, Computerausfall oder -fehlfunktion oder sonstige 

kommerzielle Schäden oder Verluste jeglicher Art, selbst wenn Park Place über die Möglichkeit solcher 

Schäden informiert wurde. Darüber hinaus darf die Haftung von Park Place aus keinem der Bestimmungen 

dieser Vereinbarung den von Ihnen an Park Place gezahlten Lizenzpreis für die Software und die 

Dokumentation übersteigen. 
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8. Beendigung 
Diese Vereinbarung endet automatisch, wenn Sie gegen eine ihrer Bedingungen verstoßen. Eine 

Benachrichtigung durch Park Place ist nicht erforderlich, um eine solche Beendigung wirksam werden zu 

lassen. Nach Beendigung dieser Vereinbarung müssen Sie die Nutzung der Software sofort einstellen und 

innerhalb von drei (3) Werktagen entweder alle vollständigen oder teilweisen Kopien der Software, der 

Dokumentation und der damit verbundenen Materialien, die von Park Place bereitgestellt wurden, an Park 

Place zurücksenden oder deren Zerstörung nachweisen. Ihre Verpflichtung, aufgelaufene Gebühren und 

Kosten zu zahlen, bleibt auch nach Beendigung dieser Vereinbarung bestehen. 
 

9. Keine Abtretung 
Diese Vereinbarung ist persönlich an Sie gebunden und darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung 

von Park Place nicht abgetreten werden. Falls Sie während der Laufzeit Ihres Abonnements der Software mit 

einem anderen Unternehmen fusionieren oder von einem anderen Unternehmen übernommen werden, müssen 

Sie Park Place spätestens an dem Tag, an dem eine öffentliche Ankündigung erfolgt, schriftlich über diese 

Fusion oder Übernahme informieren. 
 

10. Technischer Support 
Der technische Support für die Software, wie von Park Place bereitgestellt, ist in der Dokumentation 

beschrieben. 
 

11. Eingeschränkte Rechte der US-Regierung und Exportbeschränkungen 
Diese Software und Dokumentation werden mit EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN bereitgestellt. Die 

Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die Regierung unterliegt den Einschränkungen, die in den 

Unterabschnitten (a) bis (d) der Vorschrift für kommerzielle Computersoftware – eingeschränkte Rechte 

gemäß FAR 52.227-19, falls anwendbar, oder in Unterabschnitt (c)(1)(ii) der Klausel über Rechte an 

technischen Daten und Computersoftware gemäß DFARS 252.227-7013 und in ähnlichen Klauseln des 

NASA-FAR-Anhangs festgelegt sind, wie anwendbar. Sie sind dafür verantwortlich, alle Handelsvorschriften 

und -gesetze sowohl national als auch international einzuhalten. Sie erkennen an, dass keine der Software 

oder zugrunde liegenden Informationen oder Technologien heruntergeladen oder anderweitig exportiert oder 

re-exportiert werden darf (i) nach (oder an Bürger oder Einwohner von) Kuba, Irak, Libyen, Sudan, 

Nordkorea, Iran, Syrien oder in jedes andere Land, das einem Embargo der USA unterliegt; oder (ii) an 

Personen, die auf der Liste der spezifisch benannten Staatsangehörigen des US-Finanzministeriums oder der 

Liste der abgelehnten Parteien oder Entitäten des US-Handelsministeriums geführt werden. Durch die 

Nutzung der Software erklären Sie sich mit dem Vorstehenden einverstanden und sichern zu, dass (i) keine 

US-Bundesbehörde Ihre Exportrechte ausgesetzt, widerrufen oder verweigert hat, (ii) Sie sich nicht in einem 

der genannten Länder befinden oder unter der Kontrolle eines Bürgers oder Bewohners eines solchen Landes 

stehen oder auf einer solchen Liste aufgeführt sind, und (iii) Sie die Software nicht in ein verbotenes Land 

oder an eine verbotene Person, Entität oder Endnutzer gemäß den US-Exportkontrollbestimmungen 

exportieren oder re-exportieren werden. 
 
12. Sonstiges 

Diese Vereinbarung stellt die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen uns dar, ungeachtet 

etwaiger Abweichungen in Bestellungen oder anderen schriftlichen Instrumenten, die Sie übermitteln, 

unabhängig davon, ob diese von Park Place förmlich zurückgewiesen werden oder nicht. Die Annahme einer 

Bestellung bedarf ausdrücklich Ihrer Zustimmung zu den hierin festgelegten Bedingungen. Die in dieser 

Vereinbarung enthaltenen Bedingungen dürfen nicht geändert werden, es sei denn durch eine schriftliche 

Vereinbarung, die von Ihnen und einem autorisierten Vertreter von Park Place unterzeichnet wurde. Sollte 

eine Bestimmung dieser Lizenzvereinbarung aus irgendeinem Grund für nicht durchsetzbar erklärt werden, 

wird diese Bestimmung nur in dem Maß reformiert, das erforderlich ist, um sie durchsetzbar zu machen, und 
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diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Durchsetzbarkeit dieser Bestimmung in anderen Umständen 

oder auf die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung unter allen Umständen. Diese 

Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des Bundesstaates Ohio, ungeachtet etwaiger Bestimmungen zu 

Gesetzeskollisionen, und Sie stimmen hiermit der ausschließlichen Zuständigkeit der staatlichen und 

bundesstaatlichen Gerichte im Bundesstaat Ohio zu. Alle nicht beigelegten Streitigkeiten, die sich auf die 

Software, Ihre Nutzung der Software oder diese Vereinbarung beziehen oder daraus entstehen, sind einem 

Schiedsverfahren im Bundesstaat Ohio zu unterbreiten; es sei denn, dass, soweit Sie diese Vereinbarung in 

einer Weise verletzt haben oder zu verletzen beabsichtigen, die die Rechte an geistigem Eigentum von Park 

Place verletzt oder verletzen könnte oder Park Place einen fortlaufenden oder nicht wiedergutzumachenden 

Schaden zufügen könnte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Verletzung durch Reverse 

Engineering), Park Place einstweilige Verfügungen oder andere geeignete Maßnahmen bei einem zuständigen 

Gericht beantragen kann. Jegliches Schiedsverfahren zu einem Streitfall aus dieser Vereinbarung wird gemäß 

den zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln der American Arbitration Association durchgeführt. Der 

Schiedsspruch ist bindend und kann in jedem zuständigen Gericht als Urteil eingebracht werden. Diese 

Vereinbarung unterliegt nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf, dessen Anwendung hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird. 
 
 


